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1. Ausgangsituation

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 63 / Bedburg liegt öst-
lich der Ortslage Kaster und nordwestlich der Ortslage Broich. Dem
aktuellen Kataster entsprechend umfasst er das Flurstück 16 der
Flur 17, Gemarkung Kaster. Die Gesamtgröße des Plangebiets be-
trägt ca. 23,54 ha.
Der Bebauungsplan wird im Normalverfahren aufgestellt. Im Parallel-
verfahren soll die 68. Änderung des Flächennutzungsplans erfolgen.
Durch den Bebauungsplan Nr. 63 / Bedburg sollen die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung einer Photovoltaik-
freiflächenanlage geschaffen werden. Vorgesehen ist die Errichtung
einer PV-FFA mit ergänzender landwirtschaftlicher Nutzung in Form
von extensivem Grünland.
Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln legt den Geltungs-
bereich des Bebauungsplans als Allgemeinen Freiraum- und Agrar-
bereich mit der überlagernden Festlegung „Bereich für den Schutz
der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung“ fest.
Das Plangebiet ist Bestandteil des Landschaftsplans Nr. 1 „Tagebau-
rekultivierung Nord“ des Rhein-Erft-Kreises. Laut diesem liegt der
Geltungsbereich des Bebauungsplans im Landschaftsschutzge-
biet 2.2-11 „Rekultivierungsflächen Frimmersdorf Süd“. Für das Plan-
gebiet wird dabei das Entwicklungsziel 7 „Entwicklung und Pflege der
rekultivierten Landschaft einschließlich der Landschaftsstrukturen
und der Landschaftselemente zur Schaffung einer nachhaltig stabilen
Landschaft“ formuliert. Das Entwicklungsziel gilt dabei insbesondere
für die rekultivierten Flächen des ehemaligen Tagebaus Bergheim,
Fortuna-Garsdorf und Frimmersdorf Süd. Mit der Entwicklung und
Pflege ist nicht allein die wirtschaftliche Nutzbarkeit, sondern auch
der Erhalt des landschaftlichen Freiraums, die Verbesserung des Na-
turraumpotenzials für eine vielfältige Nutzbarkeit sowie die Erhaltung
und Entwicklung von Lebensräumen für wild lebende Tiere und Pflan-
zen gemeint.
Darüber hinaus verläuft entlang der östlichen Plangebietsgrenze der
geschützte Landschaftsbestandteil 2.4-11 „Baum- und Strauchreihen
entlang von Wegen nordöstlich von Kaster“. Der o.g. genannte Land-
schaftsbestandteil sowie die flächige geschützte Landschaftsbe-
standteil im Südosten wird vom Plangebiet nicht überlagert.
Westlich des Plangebietes grenzt das Naturschutzgebiet „Kasterer
Mühlenerft“ an, das für seine auetypischen Feuchtlebensräume und
strukturreichen Gehölzbestände bekannt ist. Zwischen dem Schutz-
gebiet und dem Plangebiet wird ein 5,0 m breiten Anpflanzstreifen
aus heimischen Gehölzen ergänzt. Diese Zone erfüllt eine wichtige
Funktion als ökologische Pufferfläche. Eine Beeinträchtigung des Bi-
otopverbunds ist aufgrund der räumlichen Trennung, der landschaft-
lichen Eingrünung sowie der weitgehend offenen, extensiv gepflegten
Gestaltung der PV-Fläche nicht zu erwarten. Vielmehr kann durch die
gezielte naturnahe Aufwertung der Anlage – etwa durch Regiosaat-
gut, extensive Mahd und den Verzicht auf Dünge- und Pflanzen-
schutzmittel – eine förderliche Wirkung auf angrenzende Lebens-
räume erzielt werden
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Der Geltungsbereich wird im Westen und Süden durch den Wald be-
grenzt. Im Osten grenzt das Plangebiet an einen Wirtschaftsweg, an
dem entlang der geschützte Landschaftsbestandteil verläuft. Das
Plangebiet ist unbebaut und wird derzeit intensiv landwirtschaftlich
genutzt. Nördlich des Plangebiets erstrecken sich Flächen für die
Landwirtschaft, die ebenfalls intensiv ackerbaulich genutzt werden.
Südlich des Plangebiets, abgeschirmt durch den Wald, verläuft die
L 279 und die Bahntrasse.
Der hier vorliegende Landschaftspflegerische Fachbeitrag für den
Bebauungsplan Nr. 63 / Bedburg dient der Bewertung der mit der
Umsetzung des Bebauungsplans verbundenen Auswirkungen auf
den Naturhaushalt und der Darlegung der sich daraus ergebenden
Ausgleichsmaßnahmen. Die Bewertung der Biotoptypen erfolgt an-
hand der „„Numerische Bewertung von Biotoptypen für die Eingriffs-
regelung in NRW“ (LANUV NRW, 2021).

2. Naturräumliche Grundlagen

2.1 Lage im Raum

Das Plangebiet liegt östlich der Ortslage Kaster und nordwestlich der
Ortslage Broich. Entlang der östlichen und nördlichen Grenze verläuft
eine Gehölzreihe. Im Süden und Westen grenzt das Plangebiet an
einen Wald. Weiter südlich verläuft die Landesstraße 279 und die ein-
gleisige Bahntrasse. Zudem durchquert die Kasterer Mühlenerft in
Nord-Süd-Richtung den westlich angrenzenden Wald.
Die umliegenden Wohnnutzungen sind durch den Wald vom Plange-
biet abgeschirmt und somit nicht einsehbar. Im Nordosten befinden
sich gewerbliche Nutzungen sowie die Kläranlage der Stadt Bedburg.
Das Plangebiet nimmt ausschließlich landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen in Anspruch. Es umfasst das Flurstück 16, Flur 17, Gemarkung
Kaster. Die Gesamtgröße des Plangebietes beträgt ca. 23,54 ha. Die
detaillierte Abgrenzung ist der Planzeichnung zum Bebauungsplan
zu entnehmen.

2.2 Boden und Wasser

Gemäß Bodenkarte im Maßstab 1 : 50.000 (GD NRW, 2024 b) ist im
gesamten Plangebiet der Bodentyp Auftrags-Pararendzina vorzufin-
den. Die genaue Zusammensetzung des Bodens ist in der Boden-
karte des Geologischen Dienstes NRW nicht dokumentiert.
Im Plangebiet handelt es sich nicht um einen natürlich gewachsenen
Boden, sondern um rekultivierte Flächen des ehemaligen Tagebaus
Frimmersdorf Südfeld. Der heutige Bodenaufbau ist künstlich über-
prägt und entspricht nicht mehr dem ursprünglichen Substrat. Die im
Liegenschaftskataster nachgewiesenen Wertzahlen der Bodenschät-
zung stammen aus der Zeit vor dem Abbau und spiegeln somit nicht
die tatsächliche bodenkundliche Situation vor Ort wider. Eine Über-
tragbarkeit dieser Zahlen auf die gegenwärtigen Bodenverhältnisse
ist daher nicht gegeben.
Die Schutzwürdigkeit eines Bodens bemisst sich gemäß Bundes-Bo-
denschutzgesetz (BBodSchG) anhand seiner natürlichen Funktionen
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(z. B. Filter-, Puffer- und Speichervermögen, Lebensraumfunktion,
Archivfunktion). Diese Funktionen sind auf rekultivierten Flächen nur
eingeschränkt oder verändert vorhanden. Infolge des rekultivierten
Bodenprofils, fehlender Horizontabfolgen und der technischen Über-
formung ist davon auszugehen, dass die natürlichen Bodenfunktio-
nen im Plangebiet nur in eingeschränktem Maße erfüllt werden. Auch
die sogenannte Reglerfunktion für den Wasserhaushalt im 2-Meter-
Raum ist in rekultivierten Tagebaubereichen nicht mit der Leistungs-
fähigkeit gewachsener Böden vergleichbar. Vor diesem Hintergrund
ist das Schutzgut Boden im konkreten Fall als nicht schutzwürdig ein-
zustufen.
Im Hinblick auf Vorbelastungen bzw. Altlasten können Einträge durch
Biozide oder Düngemittel im Bereich der ackerbaulich genutzten Flä-
chen nicht ausgeschlossen werden. Hinweise auf weitere Vorbelas-
tungen liegen nicht vor.
Im Plangebiet selbst bestehen keine Oberflächengewässer. Gewäs-
ser erster Ordnung sind im mittelbaren Umfeld nicht vorhanden. Das
nächstgelegene Gewässer zweiter Ordnung ist die Erft in etwa 150 m
südöstlicher Entfernung. Das nächstgelegene sonstige Gewässer ist
die Kasterer Mühlenerft in etwa, die im Westen ca. 30 m entfernt am
Plangebiet entlang verläuft. Etwa 200 m entfernt in nordwestlicher
Richtung befindet sich der Kasterer See.
Das Plangebiet befindet sich im Grundwasserkörper 274_03 „Tage-
bau und Kippen nördl. Rheintalscholle u. Venoler Scholle“. Dieser be-
findet sich mengenmäßig wie auch chemisch in einem schlechten Zu-
stand. Überschreitungen der Schwellenwerte nach Anlage 2 der
Grundwasserverordnung bestehen in Bezug auf Ammonium, Arsen
und Sulfat.
Das westlich angrenzende Fließgewässer Kasterer Mühlenerft wird
durch das Vorhaben nicht berührt. Es erfolgt keine Einleitung oder
Ableitung von Niederschlagswasser in das Gewässer, und der ge-
plante 5,0 m breite Pflanzstreifen fungiert zusätzlich als Pufferzone.
Eine Beeinträchtigung der Gewässergüte, der hydraulischen Verhält-
nisse oder des ökologischen Gewässerzustands ist daher nicht zu
erwarten.
Darüber hinaus trägt die extensive Pflege der begrünten Flächen –
insbesondere durch eine zweimalige Mahd pro Jahr ohne Einsatz von
Düngemitteln oder Pflanzenschutzmitteln – zur Reduktion potenziel-
ler Nährstoffeinträge in das angrenzende Fließgewässer bei. Die
dauerhaft geschlossene Grasnarbe wirkt erosionsmindernd und sta-
bilisiert den Oberboden. Damit wird die Filter- und Rückhaltefunktion
gegenüber der Kasterer Mühlenerft gestärkt, was insgesamt als po-
sitiver Beitrag zum Schutzgut Wasser zu bewerten ist.
Das Plangebiet wird von keinen festgesetzten oder geplanten Trink-
wasserschutzgebieten überlagert. Heilquellen sind im Plangebiet und
im von der Planung betroffenen Umfeld ebenfalls nicht vorhanden.
Wasserwirtschaftlich liegt das Plangebiet außerhalb von festgesetz-
ten Überschwemmungsgebieten und Wasserschutzgebieten. Die
Starkregengefahrenhinweiskarte des Landes NRW zeigt auf, dass
bei einem extremen Regenereignis lokale Wasseransammlungen mit
geringen Wassertiefen nicht auszuschließen sind, insbesondere im
südlichen Teilbereich des Plangebiets. Die topografische Situation
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mit leichtem Gefälle in Richtung Osten lässt auf einen natürlichen
Wasserabfluss schließen. Das Niederschlagswasser kann weitge-
hend ortsnah versickern.

2.3 Reale Vegetation

Das Plangebiet unterliegt einer intensiven ackerbaulichen Nutzung.
Eine besondere Ausprägung ist aufgrund eines vermutlich starken
Düngemitteleinsatzes nicht zu erwarten. Entlang der östlichen
Grenze verläuft eine Baum-/Strauchreihe. Im Westen und Süden
grenzt das Plangebiet an Wald.

2.4 Luft und Klima

Aufgrund der heutigen ackerbaulichen Nutzung erfüllt der Geltungs-
bereich heute eine Funktion als Kaltluftentstehungsgebiet. Klimatisch
bedeutsame Vegetationsstrukturen, die zur Bildung von Frischluft
und zur Bindung von Luftschadstoffen beitragen würden, sind teil-
weise in Form einer Baum-/Strauchreihe vorhanden. Durch die land-
wirtschaftliche Nutzung werden die klimatischen Funktionen im über-
wiegenden Teil des Plangebiets jahreszeitabhängig bzw. bei fehlen-
der Vegetation eingeschränkt erfüllt. In Zeiträumen, in denen die Flä-
che von keiner Vegetation bedeckt ist, kann ferner die Bildung von
Staubemissionen nicht ausgeschlossen werden.

2.5 Landschaftsbild

Das Plangebiet liegt im Außenbereich in der naturräumlichen Haupt-
einheit NR-554 „Jülicher Börde“. Die lokale Landschaft besteht über-
wiegend aus landwirtschaftlich genutzten Flächen mit vereinzelten
Grün- und Gehölzstrukturen v. a. entlang von Gewässern, wird je-
doch von Siedlungsnutzungen wie verschiedenen Ortslagen und Ver-
kehrstrassen erheblich überprägt. Eine prägende Wirkung besitzen
zudem die Tagebaue Garzweiler im Nordwesten und Hambach im
Süden.
Im räumlichen Geltungsbereich selbst herrschen landwirtschaftliche
Flächen vor. Entlang der östlichen Plangebietsgrenze verläuft ein von
Bäumen und Sträuchern begleiteter Wirtschaftsweg. Im Norden der
Fläche verläuft ebenfalls eine Gehölzreihe.
Im Süden und Westen grenzt das Plangebiet an einen Wald. Weiter
südlich verläuft die L 279. Zudem durchquert die Kasterer Mühlenerft
in Nord-Süd-Richtung den westlich angrenzenden Wald. Weiter west-
lich schließt sich die Ortslage Kaster an und im Südosten liegen wei-
tere Wohnnutzungen der Ortslage Broich. Beide Siedlungsstrukturen
sind von kleinteiligen Wohnnutzungen geprägt. Vereinzelt bestehen
dichtere Bebauungen, z. B. in Form von Gewerbe oder Gemeindebe-
darfsnutzungen. Die Siedlungsbereiche werden durch den dazwi-
schenliegenden Wald vom Plangebiet abgeschirmt und sind somit
vom Plangebiet aus nicht einsehbar.
Im Nordosten befinden sich gewerbliche Nutzungen sowie die Klär-
anlage der Stadt Bedburg. Ansonsten schließen sich im Norden wei-
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tere Ackerflächen an das Plangebiet an, die von Wald umgeben wer-
den. Nördlich des Gewerbegebiets befindet sich ein Golfplatz.
Eine zu betonende Bedeutung für das übergeordnete Landschafts-
bild ist nicht erkennbar. Durch die Waldflächen im Westen und Süden
wird das Plangebiet von den umliegenden Ortschaften abgeschirmt.
Eine gewisse Vorbelastung des Landschaftsbilds ist insbesondere
durch das Gewerbegebiet im Nordosten, die Verkehrstrasse der
L 279 und die Bahntrasse im Süden sowie durch die Siedlungsnut-
zungen im nahen Umfeld gegeben.

3. Eingriffsbeschreibung

Durch die geplante Errichtung der PV-FFA wird das Plangebiet teil-
weise überbaut, jedoch nur geringfügig versiegelt. Eine landwirt-
schaftliche Nutzung in Form von extensivem Grünland unter und zwi-
schen den PV-Modulen bleibt grundsätzlich erhalten. Mit der Umset-
zung des Vorhabens soll ein Beitrag zur Energiewende geleistet wer-
den.
Durch die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 63 / Bedburg soll die
Bebaubarkeit des Plangebiets ermöglicht und eine möglichst nach-
haltige Ausgestaltung der PV-Anlage sichergestellt werden.
Die Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 63 / Bedburg ermögli-
chen eine Überbauung von 65 % des Plangebiets mit PV-Modulen
und den dazugehörigen Nebenanlagen. Die notwendige Versiege-
lung für die Metallunterkonstruktion ist jedoch minimal und der Groß-
teil der Fläche bleibt unversiegelt. Dadurch behält ein Großteil der
Fläche seine natürlichen Funktionen und durch die Umwandlung von
Acker zu extensivem Grünland ist ein positiver Effekt auf das Klima
zu erwarten, denn durch die entstehende Bepflanzung kann CO2 im
Boden gebunden werden (Stiftung Rheinische Kulturlandschaft,
o. D.). Die entstehende Bepflanzung sorgt insgesamt dafür, dass im
Plangebiet weiterhin Kaltluft produziert wird und die negativen Beein-
trächtigungen durch die Überbauung somit ausgeglichen werden.
Der durch den Bebauungsplan Nr. 63 / Bedburg hervorgerufene Be-
darf an Grund und Boden beträgt ca. 23,54 ha und verteilt sich auf
die einzelnen Nutzungen wie folgt:

Plangebiet gesamt 100 % 235.468 m2

Sonstiges Sondergebiet (SO) 99,2 % 233.560 m²

Davon Flächen zum Erhalt von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

9.903 m²

Öffentliche Verkehrsfläche mit der Zweck-
bestimmung „Radschnellweg“

0,8 % 1.908 m²

4. Maßnahmen der Vermeidung und des Ausgleichs



Stadt Bedburg Landschaftspflegerischer Fachbeitrag
Bebauungsplan Nr. 63 / Bedburg

8

4.1 Boden und Wasser

Die vorliegenden Böden im Plangebiet sind als rekultivierte Böden
aus dem ehemaligen Tagebau Frimmersdorf Südfeld anzusehen.
Aufgrund ihrer anthropogenen Überformung erfüllen sie die natürli-
chen Bodenfunktionen nur eingeschränkt. Die im Liegenschaftskata-
ster nachgewiesenen Bodenwertzahlen basieren auf vorbergbauli-
chen Einschätzungen und sind nicht übertragbar auf die tatsächliche
heutige Bodensituation. Eine Schutzwürdigkeit im Sinne eines hoch-
wertigen, naturgewachsenen Bodens ist daher nicht gegeben. Ent-
sprechend ist auch die Empfindlichkeit des Schutzguts Boden diffe-
renziert zu betrachten.
Im Rahmen der Baumaßnahmen wird die Bodenstruktur nur in gerin-
gem Maß verändert, da die Modulunterkonstruktionen punktuell ge-
gründet und befestigte Wegeflächen auf das funktional erforderliche
Maß beschränkt werden. Eine flächige Versiegelung findet nicht statt.
Nach Rückbau der PV-Anlage kann die Fläche der vorherigen Nut-
zung wieder zugeführt werden. Die natürlichen Bodenfunktionen –
soweit vorhanden – bleiben somit weitgehend erhalten.
Durch die Umstellung von intensiver Acker- zu extensiver Grünland-
nutzung mit Mahd oder Schafbeweidung entfallen tiefgreifende Bo-
denbearbeitungen wie Pflügen. Über die gesamte Betriebsdauer der
Anlage entsteht dadurch eine Bodenruhe, die langfristig erosionsmin-
dernd wirkt, den Humusaufbau begünstigt und insgesamt zu einer
Verbesserung der Bodenstruktur führen kann.
Da keine schutzwürdigen Bodenprofile betroffen sind, wird der Ein-
griff – trotz der großflächigen Inanspruchnahme – in seiner Wirkung
als moderat bewertet. Ein Ausgleich erfolgt im Rahmen der Eingriffs-
regelung durch Maßnahmen zur extensiven Pflege und naturnahen
Begrünung.
Zum Schutz des Bodens ist der belebte Oberboden vor Beginn der
Baumaßnahmen sicherzustellen und in nutzbarem Zustand zu erhal-
ten. Der Boden ist nach Möglichkeit für die Anlage späterer Vegeta-
tionsflächen wiederzuverwenden.
Während der Umsetzung des Vorhabens kann es zeitweise zur Be-
festigung von Wegen und Aufstellflächen kommen. Da es sich dabei
aber nur um temporäre Anlagen handelt, wird der Eingriff als nicht
erheblich gewertet.
Durch den Betrieb einer PV-FFA sind keine erheblichen Bearbeitun-
gen des Bodens oder Schadstoffeinträge in diesen zu erwarten. In-
sofern wird das Vorhandensein der Anlage voraussichtlich zu keinen
weiteren erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzguts Boden füh-
ren. Vielmehr führt die Umstellung von Acker- zu Grünlandnutzung
zur Verminderung von Erosion und damit zur Verbesserung der Bo-
denbeschaffenheit.
Im Plangebiet oder im von der Planung betroffenen Umfeld sind keine
wasserrechtlichen Schutzgebiete oder oberirdischen Gewässer vor-
handen. Hierdurch werden die planbedingten Auswirkungen auf die
Qualität und Menge des Grundwassers begrenzt. Insgesamt ist daher
von einer geringen spezifischen Empfindlichkeit des Schutzguts
Wasser auszugehen.
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Aufgrund der geringen Empfindlichkeit werden die Auswirkungen als
nicht erheblich erachtet, da vorliegend keine Versiegelung stattfinden
soll. Demnach reduziert sich die Grundwasserneubildungsrate nicht.
Der Bau und der Betrieb einer PV-FFA führen zudem nicht zum Ein-
satz von wassergefährdenden Stoffen.
Das auf den Modulen anfallende Niederschlagswasser soll flächig im
Plangebiet versickert werden. Da bei der Aufstellung der Modultische
lediglich die Modultischprofile in den Boden gerammt werden, handelt
es sich nur um eine marginale Veränderung der Ausgangssituation.
Insgesamt liegen keine erheblichen Auswirkungen vor.
Darüber hinaus erfolgt im Zuge des Vorhabens die punktuelle Inan-
spruchnahme von Bodenflächen durch den Ausbau eines ca. 3 m
breiten Radschnellwegs entlang der nördlichen Plangebietsgrenze.
Hierdurch werden die natürlichen Bodenfunktionen im Bereich der
Trasse dauerhaft aufgehoben. Aufgrund des geringen Flächenum-
fangs und der linearen, freiraumverträglichen Führung entlang beste-
hender Wegestrukturen wird der Eingriff als räumlich begrenzt und in
der Eingriffsintensität als moderat bewertet.

4.2 Vegetation

4.2.1 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonsti-
gen Bepflanzungen

Es werden 5,0 m breite „Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ entlang des Sondergebie-
tes, die sich zur freien Landschaft hin öffnen, festgesetzt. In ihnen ist
eine dichte Bepflanzung in Form einer dreireihigen Baum-/Strauch-
hecke aus heimischen standortgerechten Gehölzen anzupflanzen
und dauerhaft zu erhalten.

4.2.2 Anlage und Pflege als extensives Grünland

Die Flächen innerhalb der zeichnerisch festgesetzten „Maßnahmen
und Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
und Landschaft“ sind anzusäen und als extensives Grünland zu pfle-
gen und zu bewirtschaften. Es ist eine Ansaat aus Regiosaatgut aus
dem Ursprungsgebiet 2 (z. B. Saatgutmischung von Rieger-Hofmann
Nr. 24 „Solarpark“) oder aus im Naturraum gewonnenem Heudrusch-
Material zur Entwicklung einer extensiven Wiese anzusäen. Auf der
Fläche ist maximal zweimal im Jahr eine Mahd durchzuführen. Alter-
nativ zur Mahd ist die Bewirtschaftung durch Schafbeweidung allge-
mein zulässig.
Der flächige Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln oder Her-
biziden ist im räumlichen Geltungsbereich dieses Bebauungsplans
unzulässig. Ein punktueller Einsatz zur Bekämpfung von Problem-
pflanzen ist nur nach vorheriger Abstimmung mit der zuständigen un-
teren Naturschutzbehörde zulässig.
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4.3 Klima

Vor dem Hintergrund, dass das Plangebiet derzeit größtenteils aus
Ackerflächen besteht, die nur eine geringe Wirkung für die Kaltluft-
produktion entfalten, ist durch die geplante Ausgestaltung als exten-
sives Grünland insgesamt mit positiven Auswirkungen auf die Kaltluf-
tentstehung zu rechnen. Da die Flächen unter und zwischen den An-
lagemodulen im Rahmen des Bebauungsplans vollständig zu exten-
sivem Grünland umgewandelt werden sollen, ist ein positiver Effekt
auf das Klima zu erwarten, denn durch die entstehende Bepflanzung
kann CO2 im Boden gebunden werden (Stiftung Rheinische
Kulturlandschaft, o. D.). Die entstehende Bepflanzung sorgt insge-
samt dafür, dass im Plangebiet weiterhin Kaltluft produziert wird und
die negativen Beeinträchtigungen durch die Überbauung somit aus-
geglichen werden.
Ergänzend leistet die geplante Radschnellverbindung entlang der
nördlichen Plangebietsgrenze einen Beitrag zur Minderung verkehrs-
bedingter Emissionen. Durch die Förderung des nicht motorisierten
Verkehrs und die direkte Anbindung des Gewerbegebiets an die Orts-
lage Kaster wird der Umstieg auf klimafreundliche Mobilitätsformen
begünstigt. Hierdurch können CO₂-Emissionen im Berufs- und All-
tagsverkehr reduziert und gleichzeitig lokale Luftschadstoffe wie
Stickstoffdioxid (NO₂) und Feinstaub (PM10) vermieden werden. Die
Maßnahme unterstützt somit nicht nur die kommunale Klimaschutz-
strategie, sondern wirkt auch mittelbar positiv auf die Luftqualität und
das Stadtklima ein.

4.4 Landschaftsbild

Das Plangebiet stellt sich aktuell als landwirtschaftlich genutzte Flä-
che dar, die keine zu betonende Bedeutung für das übergeordnete
Landschaftsbild oder die Naherholung aufweist. Vor diesem Hinter-
grund ist von einer geringen Empfindlichkeit des Schutzguts auszu-
gehen.
Das Erscheinungsbild des Plangebiets wird durch den Bau bzw. das
Aufstellen der PV-Module sowie ggf. von Batteriespeicheranlagen
verändert. Da das Plangebiet im Westen und Süden von Wald umge-
ben ist, die die Sichtbarkeit einschränken, werden die Auswirkungen
auf das Landschaftsbild bereits vermindert. Durch die Festsetzung
der Aufbauhöhe werden die Auswirkungen weiter verringert.
Der spätere Betrieb des Vorhabens lässt keine Besonderheiten, bei-
spielsweise Rauchfahnen, erkennen, die zu einer maßgeblichen Ver-
änderung des Landschaftsbilds führen. In diesem Zusammenhang
sind keine weiteren Beeinträchtigungen erkennbar.
Der geplante Radschnellweg wird als landschaftsverträgliche lineare
Struktur entlang von bestehenden Raumkanten ausgeführt und ord-
net sich dem Landschaftsbild unter. Aufgrund der Einbindung in be-
stehende Gehölzreihen sowie der flächensparenden Ausführung sind
keine negativen Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu erwarten.
Vielmehr unterstützt die Maßnahme durch ihre landschaftsnahe Aus-
führung die Erlebbarkeit der Kulturlandschaft und verbessert die Zu-
gänglichkeit für die nicht motorisierte Naherholung.
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5. Vorschläge für planungsrechtliche Festsetzungen

5.1 Festsetzungen zum Ausgleich

5.1.1 In den „Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sons-
tigen Bepflanzungen“ ist eine dichte Bepflanzung in Form einer drei-
reihigen Baum-/Strauchreihe aus heimischen standortgerechten Ge-
hölzen der Pflanzliste 1 anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die
Gehölze werden im Abstand von 1,50 m in der Reihe und 1,50 m zwi-
schen den Reihen in einem versetzten Verbund gepflanzt. Hiervon
ausgenommen sind die erforderlichen Zuwegungen und Versor-
gungsleitungen.

5.1.2 Die Flächen innerhalb der zeichnerisch festgesetzten „Maßnahmen
und Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
und Landschaft“ sind anzusäen und als extensives Grünland zu pfle-
gen und zu bewirtschaften. Es ist eine Ansaat aus Regiosaatgut aus
dem Ursprungsgebiet 2 (z. B. Saatgutmischung von Rieger-Hofmann
Nr. 24 „Solarpark“) oder aus im Naturraum gewonnenem Heudrusch-
Material zur Entwicklung einer extensiven Wiese anzusäen. Auf der
Fläche ist maximal zweimal im Jahr eine Mahd durchzuführen.

5.1.3 Der flächige Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln oder Her-
biziden ist im räumlichen Geltungsbereich dieses Bebauungsplans
unzulässig. Ein punktueller Einsatz zur Bekämpfung von Problem-
pflanzen ist nur nach vorheriger Abstimmung mit der zuständigen un-
teren Naturschutzbehörde zulässig.

5.1.4 Die maximal zulässige Höhe der Zäune inklusive Übersteigschutz be-
trägt 3,0 m, bezogen auf die natürliche Geländeoberkante. Die Zaun-
unterkante muss durchschnittlich 15 cm über dem Gelände liegen.

5.2 Pflanzliste

Pflanzliste 1 –

Cornus sanguinea Blutroter Hartriege
Corylus avellana Hasel
Crataegus monogyna eingriffeliger Weißdorn
Ligustrum vulgare Gewöhnlicher Liguster
Prunus spinosa Schlehe
Rosa canina Hundsrose
Sambucus racemosa Traubenholunder
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Viburnum opulus Gemeiner Schneeball

Die Pflanzgröße beträgt 2 × v., 80–100 cm. Die unterschiedlichen Ar-
ten werden im Wechsel in artgleichen Gruppen von 10 bis 15 Sträu-
chern gepflanzt.
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6. Ökologische Bilanzierung

6.1 Methodik

Bei Beanspruchung von Biotopen ist deren Wert für Natur und Land-
schaft vor und nach Eingriff zu untersuchen. Auf diese Weise kann
bewertet werden, ob die Planung zu einem ökologischen Defizit führt.
Um eine objektive Bewertung und Vergleichbarkeit zu fördern, wird
vorliegend auf die „Numerische Bewertung von Biotoptypen für die
Eingriffsregelung in NRW“ zurückgegriffen (LANUV NRW, 2008).
Bei dieser Methode werden Biotope in Biotoptypen unterteilt und mit
jeweiligen Codes eindeutig unterschieden. Für jeden Code wird ein
Grundwert vergeben, der über einen Korrekturfaktor auf- und abge-
wertet werden kann. Mögliche Gründe für eine Aufwertung können
z. B. eine besonders gute Ausprägung oder das hohe Alter eines Bi-
otops darstellen. Abwertungen erfolgen z. B. dann, wenn Biotope vor
oder nach der Planumsetzung ausgeprägten Störwirkungen unterlie-
gen. Der Grundwert nach Auf- oder Abwertung stellt den Gesamtwert
dar. Wird dieser mit der Fläche des jeweiligen Biotoptyps multipliziert,
ergibt sich der Einzelflächenwert. Zuletzt bildet die Summe aller Ein-
zelflächenwerte den Gesamtflächenwert im Bewertungsraum.
Durch Gegenüberstellung der Gesamtflächenwerte im Ausgangs-
und Planzustand kann die planbedingte Differenz des ökologischen
Werts in Wertpunkten bestimmt werden. Ist nach Planumsetzung mit
einem Defizit zu rechnen, so ist dieses zu kompensieren. Hierbei
kommen grundsätzlich Maßnahmen im und außerhalb vom Bewer-
tungsraum sowie Ersatz in Form von bereits durchgeführten Maßnah-
men oder Ersatzgeldzahlungen in Betracht.

6.2 Biotoptypenbeschreibung

6.2.1 Bestand

 Acker, intensiv, Wildkrautarten weitgehend fehlend (HA…,aci)
Grundwert: 2

6.2.2 Planung

 Versiegelte Fläche (Radschnellweg) (VF…,me1/me2)
Grundwert: 0

 Intensivrasen / Extensivrasen (z.B. in Grün- und Parkanlagen)
(Hm…,mc2)
Grundwert: 3

 Hecke, mehrreihig, kein regelmäßiger Formschnitt
(BD0/BD7…,kb1(tc))
Grundwert: 6
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6.3 Bewertung

7. Zusammenfassung

Es zeigt sich, dass mit einem ökologischen Überschuss im Umfang
von 261.361 Ökopunkten zu rechnen ist.

Biotopwertbilanzierung Bestand

Code
Bio-

toptyp

Fläche Grund-
wert

Kor-
rektur-
faktor

Ge-
samt-
wert

Einzelflächen-
wertm² %

HA Acker

…,aci

Acker in-
tensiv,
Wild-
krautar-
ten wei-
testge-
hend feh-
lend

235.468 100,00 2 1 2 470.936

Gesamtflächenwert 235.468 100,00 470.936

Biotopwertbilanzierung Planung

Code
Bio-

toptyp

Fläche

Grund-
wert

Kor-
rek-

turfak-
tor

Ge-
samt-
wert

Einzelflächen-
wertm² %

VF Versiegelte und teilversiegelte Flächen

…,me1/me2

Verkehrs-
wege
(Rad-
schnell-
weg)

1.908 0,8 1 0 1 1.908

HM Grünanlage

…,mc2
Extensiv-
wiese/-
rasen

223.657 95 4 0,75 3 670.971

BD0/BD7 Hecke, Strauchreihe

…,kb1(tc)

mehrrei-
hig, kein
regelmä-
ßiger
Form-
schnitt

9.903 4,2 6 1 6 59.418

Gesamtflächenwert 235.468 100,00 732.297

C. Bilanz 261.361
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